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Erster: No das is nix gegen den Ljubicic,

weißt, elftes Korps wo ich war. Der hat

doch […] zwischen Weihnachten und

Silvester 1914 zwölf p. v. [politisch Ver-
dächtige, CKH] hängen lassen, an einem

Tag sechs. Der sagt, er braucht über-

haupt kein gerichtliches Urteil als K-

 Offizier. Er hat auch viel abstechen lassen.

Zweiter: No und der Lüttgendorff [sic]!
Der hat auch immer gsagt, er braucht

kein Gericht, dafür hat ers abgekürzte

Verfahren, hat er gsagt. Einmal hat er

drei Kerle, weil s’ bsoffn warn, durch’n

Korporal abstechen lassen. Das war in

Schabatz, zum allerhöchsten Geburtstag,

ich denk’s wie heut.

[…] weißt beim Lüttgendorff war jeder

Fall mit einem Dienstzettel belegt: Justi-

fizierung verfügt! No für eine Verhand-

lung wie bei uns hier, war der Lüttgen-

dorff halt zu nervös. Mit die Richter hat

er gschimpft, ujegerl! […] Weißt, gleich

aufhängen war ihm das Liebste, natür-

lich nur bei mildernde Umständ, sonst

hat er hauptsächlich mit ’n Bajonett

 arbeiten lassen.

Karl Kraus: Die letzten Tage der
Menschheit – 4. Akt, 30. Szene

G
egenstand des Beitrages ist die
„Kommission zur Untersuchung
militärischer Pflichtverletzungen

im Kriege“. Sie erforschte zwischen
1918 und 1922 Verbrechen und schwere
Verfehlungen österreichisch-ungarischer
Generäle während des Ersten Weltkrie-
ges. Die Ergebnisse sollten die Grund -
lage für strafgerichtliche Sonderverfah-
ren vor einem Sondersenat des Obersten
Gerichtshofs liefern.

Das Gesetz vom
19. Dezember 1918

Während der letzten Tage des Ersten
Weltkrieges waren hunderttausende Sol-
daten in italienische Kriegsgefangen-
schaft geraten. Zeitungen aller politi-
scher Richtungen brachten nach der Ka-
pitulation Berichte darüber, dass höhere
Kommandierende der k. u. k. Wehr-
macht dafür die Verantwortung tragen
würden, weil sie ihre Untergebenen füh-
rerlos der Gefangenschaft preisgegeben
und noch vor den ihnen unterstellten
Truppen den Rückzug angetreten hät-
ten.1 Sehr rasch bildeten sich im Novem-

entgegnet, dass die Wahrheit rasch zuta-
ge kommen müsse. Die Erhebungen hät-
ten rasch zu geschehen, weil die Bevöl-
kerung das Recht habe, über besondere
Fälle sogleich die Wahrheit zu erfahren.
Außerdem ermögliche nur eine sofortige
Tatsachenfeststellung, dass die Schuld-
tragenden rasch zur Verantwortung ge-
zogen werden könnten. Deshalb müsse
man sich auf die wichtigsten Ereignisse
und die mit größter Verantwortung aus-
gestatteten Personen beschränken, um
nicht an der „ungeheuren Masse der Vor-
kommnisse“ zu scheitern.4

Als Vollmitglieder der „Kommission
zur Erhebung militärischer Pflichtverlet-
zungen“ ernannt wurden die beiden Uni-
versitätsprofessoren Alexander Löffler,
ein Jurist,5 als Kommissionsvorsitzender
und als sein Stellvertreter der Mediziner
Julius Tandler, später als Reformator des
österreichischen Fürsorgesystems be-
kannt. Weitere Kommissionsmitglieder
waren die beiden Rechtsanwälte Jakob
Freundlich und Anton Neuhauser sowie
der Richter Ferdinand Fuhrmann. Ihnen
zur Seite gestellt waren Sekretäre (erfah-
rene Zivil- und Militärrichter), die die
vom Gesetz aufgetragenen Erhebungen
durchführten.

Die den Untersuchungen der Kommis-
sion folgende Gerichtsbarkeit übte ein
Sondersenat des Obersten Gerichtshofs
aus. Den Vorsitz führte der OGH-Präsi-
dent oder sein Stellvertreter. Weitere
Mitglieder waren Richter des Obersten
Militärgerichtshofes (Auditoren). Die
Anklage vertrat der Generalstaatsanwalt.
Dem Angeklagten wurde ein Verteidiger
beigestellt, und das Militärstrafgesetz
bzw. das allgemeine Strafgesetz bildeten
die Rechtsgrundlage. Damit existierte
ein duales System der Auseinanderset-
zung mit Verbrechen der k. u. k. Wehr-
macht: auf der einen Seite eine Unter -
suchungskommission, die Beweismittel
sammelte, und auf der anderen Seite ein
Sondergericht, das durch die Kommissi-
on anklagereif gemachte Fälle justiz -
förmig ahnden sollte.

Der Fall Wagner-Jauregg

Der Vorstand der „Klinik für Psychia-
trie und Neuropathologie Am Steinhof“,
Dr. Julius Wagner-Jauregg war ur-
sprünglich als Ersatzmitglied der Kom-

ber 1918 in der österreichischen Natio-
nalversammlung Initiativen zur Auf-
klärung des Verhaltens des Armeeober-
kommandos. Nach einer mehrwöchigen
Debatte und der Zuweisung an den Hee-
resausschuss wurde am 19. Dezember
das Gesetz „über die Feststellung und
Verfolgung von Pflichtverletzungen
 militärischer Organe im Kriege“ verab-
schiedet,2 seine Rechtswirksamkeit trat
am 25. Dezember ein. Im Gegensatz zur
anfänglichen Diskussion zielte aber das
Gesetz nicht mehr nur auf Vergehen zu
Kriegsende, sondern während des ge-
samten Krieges ab. Damit wurde rück-
wirkend für vergangene Taten ein beson-
deres Gerichtsverfahren initiiert. Das
Gesetz gliederte sich in neun Paragrafen.
§ 1 legte fest, dass eine Kommission ein-
zusetzen sei, mit der Aufgabe, grobe
Verschulden der Armeeführung oder
 andere schwere Verstöße gegen die
Dienstpflichten zu recherchieren. 

Die Kommission zur Untersuchung
militärischer Pflichtverletzungen im
Kriege3 war für Untersuchungen gegen
Truppenkommandanten, gleichgestellte
Vorstände und Leiter militärischer
Behörden und Anstalten und deren Hilfs-
organe sowie Abteilungskommandanten,
Regiments- und höhere Kommandanten
zuständig. Die Erhebungen sollten sich
ausschließlich auf den Verlauf des Krie-
ges beschränken, mit dem besonderen
Augenmerk auf die Ereignisse des Herb-
stes 1918, und sie sollten Anstoß für ein
allfälliges Strafverfahren gegen Schuld-
tragende geben. Für die Anzeige dieser
„höheren Führer“ der ehemaligen k. u. k.
Wehrmacht war kein Staatsanwalt zu-
ständig, sondern ausschließlich die Kom-
mission. Sie bestand aus fünf Mitglie-
dern, die nicht der Nationalversammlung
angehören durften, wohl aber waren sie
Vertrauensmänner der in der National-
versammlung vertretenen politischen
Parteien. Die Kommission war der inter-
essierten Öffentlichkeit berichtspflichtig
und sollte dem Staatsrat fallweise über
das Ergebnis ihrer Tätigkeit und des all-
fällig darauf folgenden Strafverfahrens
berichten. Diese Berichte wurden an die
Nationalversammlung weiter geleitet.
Der vielfach geäußerten Kritik an der
Beschränkung auf „höhere Führer“ der
ehemaligen k. u. k. Wehrmacht wurde

Die österreichische Kommission zur Untersuchung

 militärischer Pflichtverletzungen im Kriege
Claudia Kuretsidis-Haider
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Alois Pokorny erging am
20. November 1919 und
lautete auf Freispruch
vom Vorwurf des Amts-
missbrauches. Nach dem
Urteil drohte der Kom-
missionsvorsitzende
Löffler ob des aus seiner
Sicht eklatanten Fehl -
urteiles mit Rücktritt.

Auch der zweite Pro-
zess, gegen den von Karl
Kraus im Prolog kari-
kierten Feldzeugmeister
und ehemaligen Sekti-
onschef im Ministerium für Landesver-
teidigung Stefan Ljubičić (1855–1935),11

endete am 17. April 1920 mit einem
Freispruch, und zwar vom Vorwurf des
Mordes. Als Kommandant des 11. Korps
erließ Ljubičić in der Zeit vom 12. De-
zember 1914 bis 2. Jänner 1915 gegen
13 Männer Hinrichtungsbefehle wegen
des Verdachts der Spionage, Desertion,
Feigheit oder Begünstigung des Feindes
durch hochverräterische Äußerungen.
Obwohl in den meisten Fällen die Schuld
der Hingerichteten nicht bewiesen wer-
den konnte, ordnete Ljubićič deren Exe-
kution unter Berufung auf das Kriegsnot-
recht an.12 Das Kommissionsmitglied
 Jakob Freundlich bezeichnete den Frei-
spruch als einen „Faustschlag gegen das
Rechtsempfinden“, mehrere Kommissi-
onsmitglieder erwogen die Zurück -
legung ihres Mandates. Die Kommission
war in eine schwere Krise geraten, und
die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit wurde
sowohl intern als auch in der Öffentlich-
keit in Frage gestellt. Lediglich außen -
politische Erwägungen – Staatskanzler
Karl Renner sprach von einer „argen
Verlegenheit“ und Peinlichkeit – be-
wahrten die Kommission vor einer früh-
zeitigen Einstellung ihrer Tätigkeit.13

Das dritte Urteil des Obersten Gerichts-
hofes brachte schließlich erstmals eine
Verurteilung, die aber in ihrer Milde eben-
falls einem Freispruch gleichkam. Der Ge-
neral der Infanterie Kasimir Freiherr von
Lütgendorf (1862–1958)14 musste sich am
4. Juni 1920 wegen des Vorwurfes des
Mordes in drei Fällen verantworten. Lüt-
gendorf kommandierte die 7. Infanterie-
division mit Standort Šabac/Schabatz
(eine Stadt in Serbien am Fluss Save).
Am Vormittag des 18. August 1914 hat-
ten drei Gefreite im betrunkenen Zustand
unmotiviert herumgeschossen. Lütgen-
dorf ordnete deren sofortige Justifizie-
rung durch Bajonettstiche an, ohne ihnen
Gelegenheit zur Verteidigung zu geben
und ohne zu verifizieren, ob seine Zu-

ständigkeit überhaupt gegeben war. Die-
se wäre davon abhängig gewesen, an
welchem Flussufer die Delinquenten ge-
schossen hatten. Außerdem stellte sich
nachträglich heraus, dass zum Tatzeit-
punkt bereits das Kommando gewechselt
hatte, Lütgendofs Zuständigkeit daher
tatsächlich nicht gegeben war.

Der Oberste Gerichtshof sprach Gene-
ral Lütgendorf schuldig, das Verbrechen
der öffentlichen Gewalttätigkeit verübt
zu haben, und verurteilte ihn zu sechs
Monaten Arrest. Bei der Strafbemessung
wirkte erschwerend, dass die Tat Men-
schenleben gefordert hatte. Mildernd
wurde dem General zugute gehalten,
dass er aus „achtenswerten Motiven“
(Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung) gehandelt und nach der Tat noch
hervorragende Dienste für das Vaterland
geleistet hatte. Es wurde ihm daher auch
weder die Offizierscharge aberkannt,
noch ihm untersagt, militärische Aus-
zeichnungen zu tragen.

Bilanz der Kommissionsarbeit

Ein weiterer Freispruch15 sowie die
Einstellung eines Verfahrens aufgrund
des Todes des Angeklagten16 komplettie-
ren die äußerst dürftige Bilanz der Kom-
mission. Gemäß ihrem Schlussbericht
waren insgesamt 484 Fälle anhängig ge-
worden. Bei 325 von ihnen stellte sich
heraus, dass die Kommission gar nicht
zuständig war. 40 Fälle wurden an den
Generalstaatsanwalt, 52 an verschiedene
Staatsanwaltschaften, 55 an die zuständi-
ge Militäranwaltschaft abgetreten.17

 Lediglich vier Verfahren gelangten zu
einer Hauptverhandlung. Drei Angeklag-
te wurden freigesprochen, einer zu sechs
Monaten Arrest verurteilt.18 Das war ein
halbes Prozent der überprüften Fälle.19

Nach einer Gesetzesnovelle vom
27. Juli 192020 war der Oberste Gerichts-
hof nicht mehr für allfällige Strafverfah-
ren zuständig. Alle noch anhängigen Fäl-
le wurden mit 1. Oktober 1920 den Straf -

mission vorgesehen gewesen. Nachdem
aber Vorwürfe bezüglich der von ihm im
Krieg angewandten und von Kritikern
als Folter angeprangerten elektrothera-
peutischen Schockmethoden gegen den
späteren Nobelpreisträger erhoben wur-
den, ließ Wagner-Jauregg sein Mandat in
der Kommission ruhen, die ihrerseits im
Oktober 1919 Erhebungen gegen ihn
einleitete.6 Sigmund Freud wurde mit ei-
nem externen Fachgutachten7 beauftragt.
Er lehnte zwar die „elektrische Heil -
methode“ seines Kollegen Wagner-Jau-
regg ab, bescheinigte ihm aber persön -
liche und fachliche Integrität. Freunds
Gutachten bildete die Grundlage für die
vollständige Rehabilitierung Wagner-
Jaureggs, der schließlich auf eigenen
Wunsch aus der Kommission austrat.8

Kommissionsarbeit 
und Prozesse

Die Kommission begann ihre Tätigkeit
mit einem Ansuchen an verschiedene
Verwaltungsstellen um Vorlage zweck-
dienlichen Materials. Außerdem wurde
in den großen Tageszeitungen (aller-
dings an nicht sehr prominenter Stelle)
eine Kundmachung veröffentlicht, in der
die Bevölkerung aufgerufen wurde, die
Kommission tatkräftig zu unterstützen.
Zudem wurden zwei Fragebögen erstellt
und an einen ausgewählten Personen-
kreis adressiert: ein Fragebogen für all-
gemeine militärische Pflichtverletzun-
gen und der andere für Ereignisse am
Ende des Ersten Weltkrieges und dem
damit verbundenen Rückzug der k. u. k.
Wehrmacht. Allerdings wurden nur zehn
Prozent der ausgesendeten Fragebögen
retourniert.9 Dennoch führten die Er -
hebungen der Kommission knapp ein
Jahr nach ihrer Einsetzung zu einem er-
sten Prozess vor dem Sondersenat des
Obersten Gerichtshofs.

Am 20. November 1919 fand die
Hauptverhandlung gegen Feldmarschall-
leutnant Alois Pokorny (1861–1936)
statt.10 Er hatte laut Anklage im August
1914 einem Hauptmannauditor in der
Nähe von Brzezany in Galizien befoh-
len, einen der Spionage verdächtigen
Müllergehilfen standgerichtlich zu ver-
urteilen. Der Auditor verweigerte
zunächst die Durchführung dieses
 Befehls, weshalb Pokorny drohte, auch
gegen ihn standrechtlich vorzugehen.
Daraufhin wurde der galizische Jugend-
liche zu zehn Jahren schweren Kerkers
verurteilt, weil er vor der Ortsbevölke-
rung am Dorfplatz in Lipica Dolna als
Feuerschlucker aufgetreten war. Das Ur-
teil des Obersten Gerichtshofes gegen

Feldmarschallleutnant Alois Pokorny (1861–1936)
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gerichten erster Instanz übergeben. Von
da an fungierte die Kommission nur
mehr als besondere Untersuchungs-
behörde.21 Gerichtsverfahren fand keines
mehr statt. Am 24. März 1922 wurde sie
per Bundesgesetz22 aufgelöst und das ihr
zugrunde gelegte Gesetz aufgehoben.23

Forschungsstand und Fazit

Sieht man von Aufsätzen des ehemali-
gen Hauptmanns im Generalstabskorps
und Sekretärs der Kommission Emil Rat-
zenhofer24 sowie vom Rechtswissen-
schaftler Georg Lelewer25 in den ausge-
henden 1920er Jahren ab, verstaubten die
Tätigkeitsberichte der Kommission über
viele Jahrzehnte in den stenografischen
Protokollen im Parlamentsarchiv. Im
 öffentlichen Bewusstsein war die Kom-
mission nicht vorhanden. Erst der heute
als Rechtsanwalt in Wels tätige Wolf-
gang Doppelbauer beschäftigte sich in
seiner militär- und sozialhistorischen
Dissertation mit dem altösterreichischen
Offizierskorps nach dem Ersten Welt-
krieg, den Kriegsverbrechen im Ersten
Weltkrieg und den daraus resultierenden
Strafprozessen in den Anfangsjahren der
Ersten Republik Österreichs. Die Disser-
tation wurde vom Heeresgeschichtlichen
Museum in Wien 1988 publiziert und
bildet eine wesentliche Grundlage für
diesen Beitrag. 2005 ging der Jurist und
nunmehrige Leiter der Abteilung für in-
ternationale Angelegenheiten und andere
Verwaltungsangelegenheiten im öster-
reichischen Bundeskanzleramt Ronald
Faber der Frage nach, inwieweit sich die

– Keine Beschränkung der Unter -
suchungen auf Deutschösterreicher. Wie
aber hätte sich die Strafgewalt der Repu-
blik Deutschösterreich auf einen Staats-
bürger eines nunmehr entstandenen Suk-
zessionsstaates gründen können? 

– Es herrschten noch keine geordneten
Verwaltungsverhältnisse. So wusste man
bei vielen Personen weder ihre Staats-
bürgerschaft noch ihren Aufenthalt.

– Die Kommission hatte zwar das
Recht, Auskunftspersonen zu laden, zu
vernehmen, Erhebungen durch andere
Behörden vornehmen zu lassen und die
erforderlichen Akten beschaffen zu las-
sen, aber sie hatte keine Möglichkeit,
Zwangsmittel gegen Zeugen (etwa wenn
sie einer Ladung nicht Folge leisteten)
anzuwenden.

– Die gegenüber der Öffentlichkeit be-
stehende Informationspflicht konnte
nicht zeitnah umgesetzt werden. Es war
ein Kardinalproblem der Kommission,
dass sie in der Öffentlichkeit zu wenig
verankert war.

– Das Kommissionsgesetz war Teil des
Bemühens um Bewältigung der Nieder-
lage im Ersten Weltkrieg, ließ aber prin-
zipielle Fragen zur Verstrickung von
Personen und Institutionen im Hinter-
land nicht zu.30

– Die Kommission agierte zwar justiz-
förmig, hatte aber keine Kompetenzen
des Gerichts, sondern wenn die Kommis-
sion zum Ergebnis kam, dass gegen eine
Person genug Beweise vorlagen, dann
musste die Sache an den Sondersenat des
Obersten Gerichtshofs zur Durchführung
eines Strafverfahrens übergeben werden,
und sie hatte keinen weiteren Einfluss
auf den Fortgang des Prozesses. 

– Die (personell aus der Zeit der Mon-
archie unveränderten) Staatsanwalt-
schaften und Gerichte zeigten wenig In-
teresse an den Verfahren, sondern viel-
mehr oft politische und weltanschauliche
Sympathie für die Täter.31

Winfried Garscha kommt in einer Ana-
lyse der Kriegs- und Humanitätsverbre-
chen im politischen und historiographi-
schen Diskurs nach dem Ersten und
Zweiten Weltkrieg zum Schluss: „Nicht
selten gelangten die Fälle gar nicht vor
Gericht, sondern musste sich die Parla-
mentskommission damit begnügen, Mas-
senmorde als ‚grobe Pflichtverletzungen‘
zu tadeln. Die Kommission scheiterte je-
doch nicht nur an der Obstruktion durch
eine Justiz, in der der Geist des gestürzten
Regimes noch ungebrochen weiterlebte,
sondern auch am Desinteresse der übri-
gen Parlamentsabgeordneten und der
breiten Öffentlichkeit an einer gründ -

1918er-Kommission mit heutigen Wahr-
heitskommissionen vergleichen lässt.26

Die gegenüber der Kommission pha-
senweise äußerst kritisch eingestellte
 Arbeiter Zeitung stellte anlässlich der
Nationalratssitzung zu deren Auflösung
fest: Auch „wenn man ihren Schluss -
folgerungen vielleicht nicht immer bei-
pflichten konnte, so muss doch aner-
kannt werden, dass die Kommission im-
mer bestrebt war, den Dingen auf den
Grund zu gehen, dass sie nichts beschö-
nigen wollte, dass in ihrer Tätigkeit ein
aufrechter Geist gewaltet hat.“27

Der Staats- und Verwaltungsrechts -
wissenschafter Adolf Merkel resümierte:
„Wenn auch die Erhebungen der Kom-
mission fast nie zu einer Verurteilung [...]
geführt haben, so haben doch die gewis-
senhaften Erhebungen und einlässlichen
Berichte der Kommission an das Parla-
ment […] reinigend gewirkt […].“28

Für Hans Hautmann stellte jedoch „der
Versuch der inneren Selbstreinigung in
Form eines von der republikanischen
Nationalversammlung eingesetzten Gre-
miums, der ‚Kommission zur Erhebung
militärischer Pflichtverletzungen im
Kriege‘, einen vollkommenen Fehl-
schlag“ dar, da die Verantwortlichen und
Ausführenden der Verbrechen ungescho-
ren blieben.29

Die Gründe für das de facto-Scheitern
der Kommission sind vielfältig, einige
von ihnen seien hier kurz skizziert:

– Beschränkung der Untersuchungen
auf „höhere Führer“ bzw. diesen an
Machtfülle gleichgestellten Personen.

„Gerichts-Zeitung“ vom 25. September 1920 mit einem Beitrag von Generalstaats -

anwalt Höpler über die Rechtsprechung über militärische Pflichtverletzungen
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lichen Aufarbeitung der Verbrechen von
Kommandeuren der k. u. k. Armee.“32
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15. Gedenkfahrt nach Engerau am 29.3.2015

Zu Ostern 1945 – in der Nacht von
29. auf 30. März 1945 – trieben

Wiener SA-Männer und „politische
Leiter“ der NSDAP Hunderte unga-
risch-jüdischen ZwangsarbeiterInnen
vom Lager Engerau (ungar. Pozsony -
ligetfalu, heute Petržalka) über Hain-
burg nach Bad Deutsch-Altenburg, wo
sie nach Mauthausen verschifft wur-
den. Mehr als hundert Menschen wur-
den erschossen, erschlagen und zu
 Tode misshandelt.

Das Lager Engerau war Ende
 November 1944 u.a. für Schanzarbei-
ten beim Bau des so genannten „Süd -
ostwalles“ eingerichtet worden. Be-
reits bis zur Evakuierung des Lagers
vor der heranrückenden sowjetischen
Armee Ende März 1945 kamen Hun-
derte ungarische Juden aufgrund der
unvorstellbaren hygienischen Bedin-
gungen und aufgrund von Misshand-
lungen ums Leben oder wurden von
der Wachmannschaft ermordet.

Im Sommer 1945 exhumierte eine
slowakische Untersuchungskommissi-
on auf dem Friedhof von Engerau die
sterblichen Überreste von mehr als
400 Häftlingen, die in fünf Massen -
gräbern an der nordöstlichen Mauer
des städtischen Friedhofs verscharrt
worden waren, und errichtete ein
Mahnmal im Gedenken an die unga-
risch- jüdischen Zwangsarbeiter. Zahl-
reiche österreichische SA-Männer und
politische Leiter wurden zwischen

1945 und 1954 in insgesamt sechs
„Engerau-Prozessen“ von einem öster-
reichischen Volksgericht abgeurteilt,
neun von ihnen erhielten eine Todes-
strafe und wurden hingerichtet.

Programmablauf

9.30 Gedenkkundgebung beim Mahn-

mal auf dem Friedhof in Petržalka

(Engerau)/Bratislava

11.00–13.00 Fahrt zu den Gedächtnis -

orten des ehemaligen Lagers Engerau

in Petržalka

13.30–15.30 Gedenkveranstaltung

beim Gedenkstein vor der Kirche und

in der Volksschule in Wolfsthal

15.30–17.00 Gedächtnisort ehem.

Reichsratstraße zwischen Wolfsthal

und Hainburg

Friedhof Bad Deutsch-Altenburg

Kurpark Bad Deutsch-Altenburg

Historische Begleitung:

Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider

(Zentrale österreichische Forschungs-

stelle Nachkriegsjustiz)

Sonntag, 29. März 2015

Abfahrt: 7.45, Rückkehr: ca. 18.00

Treffpunkt: Praterstern 1, 1020 Wien

(U-Bahn-Aufgang Heinestraße)

Unkostenbeitrag: 12,– Euro

Anmeldung: Tel.: 01/22 89 469/315

claudia.kuretsidis@nachkriegsjustiz.at

Infos: www.nachkriegsjustiz.at


